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dringlichen Bauten zurückzustellen, was auch geschehen ist
und wodurch sich die Baureserve verstärken ließ. Trotzdem
ist die Zahl der zur Ausführung kommenden öffentlichen
Hochbauprojekte groß und vermag einen Rückgang im
Wohnungs- und gewerblichen Bau zu kompensieren. Diese
optimistischen Ansichten über die Lage des Baugewerbes werden nicht
von allen Bauunternehmern geteilt, und viele huldigen einem

offenkundigen Pessimismus. Doch darf man sich von diesen

Äußerungen nicht allzusehr beeindrucken lassen, denn nach
den Jahren der Uberbeschäftigung ist der Unternehmer leicht
geneigt, einen auch nur geringen Rückgang zu dramatisieren
und den Teufel an die Wand zu malen.

Aber dieser Rückgang zu einer normalen Wirtschaftstätigkeit

muß früher oder später einmal kommen, und wenn er
sich langsam vollzieht, läßt sich die Anpassung auch ohne

größere Störung durchführen. Dieser Anpassungsvorgang
verlangt nun aber, daß der Abbau der ausländischen Arbeitskräfte
in dem Ausmaß vorgenommen wird, als er sich wirtschaftlich
rechtfertigen läßt. Fällt der Rückgang in der Bautätigkeit nicht
schärfer aus, als erwartet werden darf, so wird man auf den

Zuzug von Ausländern im nächsten Sommer nicht vollständig
verzichten können. Aber es sollen nur noch so viele Ausländer
zugelassen werden, als Sicherheit dafür besteht, daß den
schweizerischen Arbeitern die Arbeit in vollem Umfange
erhalten werden kann. Erst wenn einmal an Hand der Zahlen
der Baustatistik feststeht, ob und in welchem Umfang das

Baugewerbe auf die Mitwirkung fremder Arbeitskräfte angewiesen

ist, wird über den Umfang der zuzulassenden Kontingente
entschieden werden.

Schlußfolgerungen

In Erwägung der gemachten Ausführungen glaubt der
Delegierte für Arbeitsbeschaffung zusammenfassend sagen zu
dürfen, daß

1. unter der Voraussetzung, daß keine störenden politischen
Ereignisse eintreten, mit einem erheblichen Rückgang des

Exportes nicht zu rechnen ist;
2. die allgemeine Wirtschaftstätigkeit trotz etwas vermehrten

Schwierigkeiten und obgleich sich der Verkäufermarkt zum
Käufermarkt gewandelt hat, keinen stärkeren Rückschlag
erleiden dürfte;

3. wegen der dennoch etwas unsicherer gewordenen Beurtei¬

lung der Zukunftsaussichten die Investitionstätigkeit der
privaten Wirtschaft geringer werden dürfte;

4. ein allfälliger Rückgang im Wohnungsbau und in der in¬

dustriell-gewerblichen Bautätigkeit durch eine vermehrte
öffentliche Bautätigkeit einen gewissen Ausgleich finden
wird;

5. um gegen Überraschungen gewappnet zu sein, vorsorg¬
licherweise bei der Zulassung ausländischer Arbeitskräfte
vorsichtig vorgegangen werden soll, und

6. vorläufig zu einer pessimistischen Beurteilung weder hin¬
sichtlich der allgemeinen Wirtschaftslage noch der Lage im
Baugewerbe Anlaß vorhanden ist.

Über die über das Jahr 1953 hinausgehenden
Beschäftigungsaussichten Prophezeiungen zu machen, wäre verfrüht. In
dieser Beziehung kann man nur auf das Arbeitsbeschaffungsprogramm

hinweisen und erwähnen, daß nicht nur, wie vielfach

geglaubt wird, in größerem Ausmaße Tiefbauten, sondern
auch Hochbauten vorgesehen sind. Im Dezember dieses Jahres
wird das Arbeitsbeschaffungsprogramm neu erhoben, nachdem

während der guten Konjunktur seit 1949 darauf verzichtet
worden ist, den Umfang der Vorbereitungen festzustellen.
Damals sah das Programm Bauarbeiten in der Größenordnung
von 6945 Millionen Franken vor. Ein Teil der Projekte ist
inzwischen allerdings zur Ausführung gelangt, aber neue in
ähnlichem Ausmaße dürften an ihre Stelle getreten sein.

Förderung des Wohnungsbaues im Kanton Zürich im Jahre 1953

Der Mangel besonders an billigen Wohnungen im sozialen

Wohnungsbau ist noch nicht behoben. Der Regierungsrat des

Kantons Zürich beantragt, nachdem in der Volksabstimmung
vom 5. Oktober 1952 ein zusätzlicher Kredit für die Förderung
des Wohnungsbaues abgelehnt wurde, daß der Kantonsrat
ihn ermächtige, wenigstens für den dringlichsten Bedarf an

Wohnungen Zusicherungen bis zu 2 000 000 Franken für
Darlehen und Barbeiträge auf Grund des Gestzes über die Förderung

des Wohnungsbaues zu erteilen. Zur Begründung wird
in der «Weisung» ausgeführt:

Der Leerwohnungsbestand betrug 1951 im ganzen Kanton

437 Wohnungen oder 0,19 Prozent, Ende August in der
Stadt Zürich sogar nur 120 Wohnungen oder 0,1 Prozent und
in Winterthur 14 Wohnungen oder 0,02 Prozent. Die Anzahl
der leerstehenden Wohnungen, die für die minderbemittelte
Bevölkerung zur Verfügung steht, ist aber noch bedeutend kleiner,

weist doch der größte Teil der genannten Leerwohnungen
Mietzinse von über 2000 Franken auf. So sind in der Stadt
Zürich von den 120 leerstehenden Wohnungen nur 11 solche

mit Mietzinsen unter 2000 Franken. Infolge Abbruchs von
Häusern gehen außerdem viele sehr billige Wohnungen
verloren; 1951 waren es im ganzen Kanton Zürich 385, im ersten

Halbjahr 1952 176 Wohnungen. Es ist erfahrungsgemäß
außerordentlich schwer, für Mieter aus Abbruchwohnungen
geeignete und billige Wohnungen zu finden. Der gemäß Gesetz

über die Förderung des Wohnungsbaues vom 22. November
1942 zur Verfügung stehende Kredit für Barbeiträge und Dar¬

lehen darf nur für den sozialen Wohnungsbau Verwendung
finden, nicht aber für den allgemeinen Wohnungsbau.

Mit einem jährlichen Kredit von 2 000 000 Franken können

durch Gewährung von Barbeiträgen und Darlehen mit
und ohne Zins rund 500 Wohnungen nach den Ansätzen des

sozialen Wohnungsbaues unterstützt werden.
Im Jahr 1952 sind verhältnismäßig wenig Gesuche

eingegangen, da ein großer Teil der Bauvorhaben Ende 1951

noch zu Lasten des Kredites 1950/51 berücksichtigt werden

konnte, jedoch erst im Jahre 1952 begonnen wurde. Bis 22.

Oktober 1952 wurden für 587 500 Franken Barbeiträge und
Darlehen gestützt auf den Kantonsratsbeschluß vom 12.

November 1951 zugesichert. Weitere Wohnbauprojekte sind zur
Subventionierung angemeldet und geprüft, für die Beiträge
von etwa 349 000 Franken notwendig sind. Voraussichtlich
muß jedoch der Regierungsrat von der ihm im Jahre 1951

erteilten Ermächtigung, für zwei Millionen Franken Beiträge
zuzusichern, nicht in vollem Umfang Gebrauch machen. Es

sind aber Bestrebungen im Gange, in den Landgemeinden wie

in den Städten weitere Kredite für den sozialen Wohnungsbau

zur Verfügung zu stellen, so daß für 1953 wieder mit
mehr Zusicherungen zu rechnen ist.

Mit der Zusicherung eines Beitrages zur Förderung des

Wohnungsbaues übernimmt der Staat die Verpflichtung zur
Auszahlung des Beitrages nach Erstellung der Bauten und
Vorliegen der Abrechnung.

366


	Förderung des Wohnungsbaues im Kanton Zürich im Jahre 1953

